
Betre u u ngsgutsch rifte n
für betreuende Angehörige

Die Betreuungsgutschriften bestehen in einer jähr-
lichen Rentengutschrift für Angehörige, die hilflose
Personen im gleichen Haushalt betreuen, sofern
diese mindestens in mittlerem Grad hilflos sind. Die
Rechtsprechung hat geklärt, dass es genügt, wenn
die betreute Person hilflos ist und eine Hilflosenent-
schädigung der AHV/IV oder der Unfallversicherung
beanspruchen könnte. Ob sie tatsächlich eine Hilf-
losenentschädigung bezieht, ist unerheblich.

Der Anspruch auf Anrechnung der Betreuungsgutschrif-
ten ist bei der kantonalen Ausgleichskasse am Wohnsitz
der betreuten Person anzumelden; eine rückwirkende
Geltendmachung ist während längstens fünf Jahren mög-
lich. Die Anmeldung ist sowohl von der betreuenden als
auch von der betreuten Person oder deren gesetzlichen
Vertreter zu u nterzeichnen.

r Wer ist berechtigt?
Als Angehörige ge lten abschliessend Urgrosselte rn, Gross-
eltern, Eltern, Schwiegereltern, Ehegatte, Geschwistel
Kinder, Stiefkinder und Enkelkinder. Die Betreuungsgut-
schrift kann durch eine betreuende Person frühestens ab
dem 18. Lebensjahr bis zum Eintritt des AHV-Alte rs bean-
sprucht werden. Der Anspruch steht nicht dem betreu-
ungsbedürftigen Versicherten, sondern den ihn pflegen-

den Angehör igen zu.
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r Vorgaben Wohnsituation
Das Erfordernis des gemeinsamen Haushaltes mit der be-
treuten Penon ist erfüllt bei gleicher Wohnung, eine r an-
deren Wohnung im gleichen Gebäude oder einer Woh-
nung in einem anderen Gebäude auf demselben oder
einem benachbarten Grundstück. Der betreuende Ange-
hörige muss zudem nicht im gemeinsamen Haushalt per-

manent wohnen, sich aber überwieoend dort aufhalten.

Das Erfordernis des überwiegend gemeinsamen Haushal-
tes ist ab einem Aufenthalt von insgesamt rund 1 80 Ta-
gen im Jahr erfüllt. Bei einer Entfernung von 800 Metern
zwischen dem Haus der betreuenden und der Wohnung
der pflegebedürftigen Person kann nicht mehrvon einem
benachbarten Grundstück bzw von einem gemeinsamen

Ha ushalt gesprochen werden.

r Höhe der Gutschriften
Die Betreuungsgutschrift wird unabhängig von der Be-
treuungs- und Pflegeintensität egalitär ausgerichtet und
entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jährli-

chen Altersvollrente im Zeitpunkt der Entstehung des
Rentenanspruchs, aktuell sind das CHF 41 760.-. Bei ver-
heirateten Personen wird die Betreuungsgutschrift wäh-
rend der Kalenderjahre der Ehe hälft ig aufgeteilt. Treffen
die Anspruchsvoraussetzungen für mehrere Angehörige
zu, ist die Betreuungsgutschrift durch die Anzahl An-
spruchsberechtigter aufzuteilen und mit dem entspre-
chenden Bruchteil auf dem individuellen Konto (lK) der
betreffenden Person ei nzutraoen.

r Fazit

- Betreuungsgutschriften können von betreu-
enden Angehörigen im rgleichen Haushaltr
geltend gemacht werden, sofern die hilf lose
Person mindestens in mittlerem Grad hilflos ist.

- Sie können bis maximal fünf Jahre rück-
wirkend geltend gemacht werden.

- Die Betreuungsgutschriften können bei
der AHV-Zweigstelle am Wohnsitz oder bei
der kantonalen Ausg leichskasse angemeldet
werden.
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